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Aus dem Inhalt: 

 

 Bekanntmachung von Ort, Zeit  

und Tagesordnung der 7. Sitzung der 

Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 

 Bekanntmachung des Beschlusses zum 

freiwilligen Landtauschverfahren 

„Beiershagen“ 

 

 

 
Sprechtage des Kontaktbeamten  

der Polizei 
 
 
 

Donnerstag, 3. Juni 2010, 15:00 - 17:00 Uhr 

Rathaus Ribnitz, Zimmer 121 
 
 

Donnerstag, 10. Juni 2010, 15:00 - 17:00 Uhr 

Rathaus Damgarten, Rathaussaal 

 

Donnerstag, 24. Juni 2010, 15:00 - 17:00 Uhr 

Bürgerbüro Ahrenshagen, Todenhäger Str. 2 

 

 

 
nächster Sonnabend-Sprechtag des 

Einwohnermeldeamtes 
 
 
 

5. Juni 2010 von 09:00 - 11:00 Uhr 

 

 

 
Information  

des DRK-Blutspendedienstes 
 

Blutspendetermine in Ribnitz-Damgarten 
 
 

31. Mai 2010, 14:30 - 18:30 Uhr 

Damgarten, Regionale Schule, Schulstraße 13 
 

8. Juni 2010, 14:00 - 18:00 Uhr 

Ribnitz, DRK-Kreisverband, Körkwitzer Weg 43 
 

29. Juni 2010, 13:00 - 17:00 Uhr 

Ribnitz, Bodden-Kliniken, Sandhufe 2 
 
 
 

Alle Gesunden im Alter von 18 - 68 Jahren (Erst-

spender bis 60 Jahre) werden gebeten, sich an den 

Blutspendeaktionen zu beteiligen. Weitere Informa-

tionen unter der kostenlosen Hotline 0800 1194911 

oder unter www.drk.de 

 

 

 
Sprechtage der Schiedsstellen 

 
 

Schiedsstelle Ribnitz - Rathaus Ribnitz, Zi. 121  

(zuständig für die Bürger des Stadtteiles Ribnitz) 
 

3. Juni 2010 von 19:00 - 20:00 Uhr 
 
 

Schiedsstelle Damgarten - Rathaus Damgarten, 

Rathaussaal 

(zuständig für die Bürger des Stadtteiles Damgarten 

und der Ortsteile der Stadt) 
 

17. Juni 2010 von 17:00 - 18:00 Uhr 

 

 

http://www.drk.de/
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Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der 

7. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
 
 
 
Am 2. Juni 2010 um 16:00 Uhr findet im Saal des Ribnitzer Rathauses, Am Markt 1, die 7. Sitzung der 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten statt. Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen. 

 
 

 
Tagesordnung 
 

  0. Einwohnerfragestunde 

 
öffentlicher Teil 
 

  1. Bestätigung des Protokolls der 6. Sitzung der Stadtvertretung 

  2. Beschlussvorlage 7/1-(09-14) - Satzungsergänzender Beschluss zur Neuaufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 1 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 

„Gewerbegebiet West I“ 

  3. Beschlussvorlage 7/2-(09-14) - Änderungsbeschluss zum Aufstellungsbeschluss über den 

Bebauungsplan Nr. 30 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Am 

Bleicherberg“ 

  4. Beschlussvorlage 7/3-(09-14) - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den Bebauungs-

plan Nr. 62 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohngebiet 

Am Radesoll“, Schulstraße/Schillerstraße 

  5. Beschlussvorlage 7/4-(09-14) - Aufstellungsbeschluss über die II. Änderung und  

I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt  

Ribnitz-Damgarten, „Wohngebiet Sandhufe II“ 

  6. Beschlussvorlage 7/5-(09-14) - Beschluss zum Bebauungsplan Nr. 67 der Stadt Ribnitz-

Damgarten, „Wohn- und Wochenendhausbebauung  

Wasserreihe West“, OT Langendamm zur Überleitung des 

Verfahrens nach § 30 Abs. 3 BauGB (einfacher  

Bebauungsplan) in ein Verfahren nach § 30 Abs. 1 BauGB 

(qualifizierter Bebauungsplan) 

  7. Beschlussvorlage 7/6-(09-14) - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den Bebauungs-

plan Nr. 67 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohn- und 

Wochenendhausbebauung Wasserreihe West“, OT  

Langendamm  

  8. Beschlussvorlage 7/7-(09-14) - Beschluss über die Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 

BauGB der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Bereich  

„An der Bäderstraße/Körkwitzer Bach“, OT Körkwitz 

  9. Anfragen/Mitteilungen 

 

nicht öffentlicher Teil 

10. Beschlussvorlage 7/8-(09-14) - Aufhebung von Positionen aus Beschlüssen zur Veräuße-
rung von Liegenschaften 

11. Beschlussvorlage 7/9-(09-14) - Veräußerung von Liegenschaften 

12. Auskünfte/Mitteilungen 

 
 
 

Ribnitz-Damgarten, 28. Mai 2010 
Manfred Gerth, Stadtpräsident 
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Beschluss über die Einleitung eines freiwilligen Landtauschverfahrens 
 
 
 

AZ:  5433.2 - N - 24 - 136  Beiershagen 
Freiwilliger Landtausch Beiershagen 
Gemeinde Ribnitz-Damgarten 
Landkreis Nordvorpommern 

 
 
1. Der freiwillige Landtausch wird nach §§ 54 und 55 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes in der  

Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224), angeordnet und durchgeführt. 

 
2. Diesem Verfahren unterliegen nachfolgende Flurstücke: 
 
 Gemarkung Pütnitz, Flur 1, Flurstück 2 

 Gemarkung Beiershagen, Flur 1, Flurstück 215 

 Gemarkung Beiershagen, Flur 1, Flurstücke 237 und 239 

 

 

Begründung: 

Die Landtauschpartner haben die Durchführung des freiwilligen Landtausches beantragt und glaubhaft ge-

macht, dass dieser sich verwirklichen lässt. Er dient den Zielen des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes. Der 

freiwillige Landtausch kann deshalb angeordnet werden. Seine Durchführung erweist sich auch im Übrigen 

nach Abwägung aller Umstände als zweckmäßig und notwendig. 

 

Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, die aber zur Teilnahme am Boden-

ordnungsverfahren berechtigen, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von 3 Monaten, gerechnet vom 

ersten Tage der Bekanntmachung dieses Beschlusses, bei der Flurneuordnungsbehörde anzumelden. 

 

Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurneuordnungsbehörde innerhalb einer von dieser zu setzenden  

weiteren Frist nachzuweisen. 

 

Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Fristen angemeldet oder nachgewiesen, so kann die 

Flurneuordnungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. Der Inhaber eines 

vorstehend bezeichneten Rechtes muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes 

ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Ver-

waltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen den Einleitungsbeschluss ist als Rechtsbehelf der Widerspruch gegeben. Der Widerspruch ist innerhalb 

einer Frist von einem Monat, die mit dem ersten Tage der öffentlichen Bekanntmachung beginnt, beim Amt 

für Landwirtschaft Franzburg, Flurneuordnungsbehörde, Garthofstraße 17 - 19, 18461 Franzburg, schriftlich 

oder zur Niederschrift einzulegen. 

 

 

Franzburg, 28. Mai 2010 

Amt für Landwirtschaft Franzburg 

Flurneuordnungsbehörde 

gez. Koll 
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